
 
 
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in 

 
Die Stadtverordnetenversammlung � hat in ihrer Sitzung am  
Der Hauptausschuss � hat in seiner Sitzung am  
 
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und � Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst. 
 
 
F.d.R.d.A. 

Vorlage 
  öffentlich 

 �  nichtöffentlich Vorlage-Nr.:       209/11 
Der Bürgermeister 
Fachbereich: 3  
 
Stadtentwicklung und Bauaufsicht 
 

zur Vorberatung an: � Hauptausschuss 
  � Finanzausschuss 
   Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
  � Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
  � Bühnenausschuss 
   Ortsbeiräte/Ortsbeirat: Blumenhagen 

zur Unterrichtung an:  � Personalrat Datum:    22. März 2011 

zum Beschluss an: � Hauptausschuss 
   Stadtverordnetenversammlung         26. Mai 2011 

 
Betreff: Beschluss über die Satzung des Bebauungsplanes „Am Schlafsteig“ für den Ortsteil Blumenhagen der Stadt 
              Schwedt/Oder 

Beschlussentwurf:  
 
1.   Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder hat die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfes des 
      Bebauungsplanes „Am Schlafsteig“  abgegebenen Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher  
      Belange geprüft und bestätigt das vorliegende Abwägungsergebnis. 
 
2.   Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder beauftragt den Bürgermeister, die Behörden und sonstigen  
      Träger öffentlicher Belange, die Stellungnahmen vorgebracht haben, über das Abwägungsergebnis zu informieren. 
 
3.   Auf Grundlage von § 10 Abs. 1 BauGB beschließt die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder den 
      Bebauungsplan „Am Schlafsteig“ bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) 
      als Satzung. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 keine  � im Ergebnishaushalt � im Finanzhaushalt 
� Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. � Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt. 
                                                                                                 Produktkonto:                            Haushaltsjahr: 
Erträge:                                       Aufwendungen: 
 
 
Einzahlungen:                             Auszahlungen: 
 
 
� Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.  
� Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: 
� Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam: 
Deckungsvorschlag: 
 
Datum/Unterschrift Kämmerin 

F
O

 0
1/

01
90

-D
O

C
  

01
/2

00
2

  



 

4.   Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder billigt die Begründung mit Umweltbericht. 
 
5.   Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder beauftragt den Bürgermeister für die Satzung des  
      Bebauungsplanes „Am Schlafsteig“ bei der höheren Verwaltungsbehörde die Genehmigung zu beantragen. Die 
      Erteilung der Genehmigung ist ortsüblich bekannt zu machen, dabei ist anzugeben, wo der Bebauungsplan „Am Schlafsteig“ 
      mit Begründung, Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklärung während der Dienstzeiten eingesehen und über  
      dessen Inhalt Auskunft erlangt werden kann. 
 
 
Begründung: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder hat am 20.05.2010 den Beschluss über die öffentliche Auslegung 
des Entwurfes zum Bebauungsplan „Am Schlafsteig“ mit Begründung, Umweltbericht und der bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen gefasst. Dieser Beschluss wurde im Amtsblatt der Stadt Schwedt/Oder „Schwedter 
Rathausfenster“ am 25.11.2009 ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfes mit 
Begründung, Umweltbericht und der bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 12 07.2010 bis 
einschließlich 16.08.2010 über die Ziele und Zwecke der Planung informiert. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB gleichzeitig mit der öffentlichen  
Auslegung zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
Die abgegebenen Äußerungen und eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes haben zu keiner 
Änderung des Bebauungsplanentwurfes geführt. 
Die inhaltliche Wiedergabe und Auswertung der eingegangenen Äußerungen und abgegebenen Stellungnahmen ist der als 
Anlage beiliegenden Abwägung zu entnehmen. 
Nach Prüfung und Bestätigung der Abwägungsergebnisse durch die Stadtverordnetenversammlung und Beschluss über die 
Satzung kann  die Genehmigung der Satzung bei der höheren Verwaltungsbehörde beantragt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 






















































 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 






















 



 


 





 
 



        

     
        
          
    
    



         






        




      
      



  

  
         



            
























 



 







 


 





 

















































 



 


 



         
 





 
     



          

        
       
        



 

 


        







































 




  




 


 
 
 






































































 



 


        
       


   

   

   
   


   


   

   
   

   




 





         
        




       
       

      
         
      

         
       














 



 


       

  

       
         
      




        

          


 





 





 



       




             
      
     
  

          













 





 


       

        
         
       



 





 




          




           
  


          
         
       



        
      


 























 





 


 


       

         
       

        


         


        



 


      


 











































 





         
       




         


        


 


       

       












































 





 


 



      

  

 

         





        



 


        
      


         
         

       






        


 



          
        
        













 










 


       
         

        
        
        








































        













 





 


 




         






 


 




 
 
 
 
 


 


         

        
       
       





           

            


       
 
        














 




 
 



       
      

       
      
          





            
       



   





       


         
        





        


      
       



















 






         




       




        
             


         

         





          
        




          







        



       
       
 
       
      












 










        
          
        
           


        


      


       
     

           
        
 


        



         
         

      


         
        
      


          
          



        












 





 

 













        






        










 




         







      



















 






         










        
             


                




           
         















 





 
            
















 







   
        







         



               







          



 
       
     
    






         
           





        

 
           
         






















 







           
        
         



                












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 





 


 


      
       
        



 






 


          
       



 


       
        
      



 





 



      
      












 




        
    
    





 


         
     





 



        


             
       






            
       

          
          



        
           













 






       
       

        


        
         
       
        



       


           
       
          
       
       



























































































  



  
  
  
  
  
   

  
  
 
 


  
   

  
  
  
   
   
   
  

  
  

  

  
 

 
  
   
   
   
   
   
   
  

  
   

  
  
   
  

  
   
   
   

  

   
  






  

 
  

 
  
  
   
   
   
   
   

  
 
  

  
 

   
  
  
 
  
   

 


   
 
  
 
 
  

   

   
  
  

  





 
   
   
   









  



   
  
   
   
   
  
   
   
   
  
  







 

 






  

 

 



          



           

         

          



            

          

           



      

          





          

         



         

       



 





         

        

       

       







 



         



 

        

   



 








  





 



        



 



 

          

   



      



 



 

 

           

 

  



       

           

         



           





            





          

 



 

    



          



       





          






  

        





 



       

             





       

        



       









     







   







          

         







        

            







          

           



           

        










  





 

         

  

           











    





      

       



        













 



      

 

              



 

           





             

   

  



 










  

 

         







          



           

 



         



          

          

       

 



      

           



 



 










  


      



 

    





         





        



           

           










  







 

  

         



 

 



        



       



         



          



 

         



      

               

         








  

 

 





  



           



 

 



 

 

 

 

 

 

          



 

           

               

           











          

        



            

 










  

 



 



           

           

         

        







    





             



     

         



        



 





        









 






  



 



       

       



 



 





         



 



 





         



 

 





 

 

 

 

         







           







  

      



            



 








  

         




















  

 


 

 



           

         

       

          





        

     

        

 







             





   

       





 

    

   

            



   



 







          



         

            






  



 

          



            

      

         

         

        

          





          

 

         

        





          

    







         

 





          





 
 






  

 







 

 

 

 

 












 















           









          

 

         

     





   

     







 
 


 
 
 






  

          





 





 

      







       



  







  

         

        



          







       



          

     



        

      

           





          



       





 






  

   

       



 

 



 







 





  


 




 






 












 





 








 





 

    

  





 



  




 

  







    

    






  


















         

        





 
          








  









   

  



         



  





 

 













   

   

   

   



    

            





 



           





         

 







            



           

   

    

  





   






  











       







           





       



           

  



 



          

         





          







        

 

     



         

           



     







        



 






  

        







           



         



         

           

             



  





          

 



   



 

   









 





   

            





        

  



 

        

   





 
            








  

   





           

 





          







 

        

   

             



 





       









      



 




  



































 







































 

















































 













































  







      



 








 







 










































 
























































 









 




 









 




























 























  




















 

 

     








  

 

 









  

  

  

  

  

  

  

  














  

 






         







           

        





            

 

        

       







 

 

 

        





 

 

 



 

 

 





 














  

 



      



           



 

       








  

 

 




 

 



         



          



  

     



 

         

        



  



 

   





            





 



       








  

 







 











   

   

   

   






  

   

   





  



           



          

        







 

 



 



 

         





            





 
            








  

 

        



 

      



 

 

 



   

         

           

      



           



        

 

 

    



           



             





   

         

        

      

    

   



    








  

 

 

 



         





         

 

            

          







          

       







 

 

      





         

         





         

 



         



 

     

          



             








  

          



       





 

  



         

         



 





            

  



        



 







 

             

         

 



          

        



 

          

   

            










  

 

               

               

               

               

               

               

               





              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

   








  

 

      

           

  



      



 



 

       

             





       

        



       





 

 





 



 

 

    



 





          

 

           

 

 

        








  

    



         



        

        



          





        

         



 



 







          





          



             

  

      

           

  

           



       

 





 



 



   



           

         










  





          

 



          

        



 



              

              





           



       



           



    

         

  

             

 

  



 



         

  

          

       

          

 

         

       

          

           

 





         






  





 






        

         

 

 

   









 

         









          

 









    

       



        







             

 







           

  

       



 






  



   





 

         



          









            











           

       

         





 


  














  

 









          











   



 





 

           

       

  



         

 

   



        

         

 



          



          





      





         

         

         








  



           








  

 



    

    



 



          



    

  

 



 





        







  







  

        



            

           





          

          








  





 





 







           

          







        

 

 







 













          





 



    








  



         

 

 



           

          

           





















          

           

           

        















 














  



            

         

  

          

          



 



   



 







 



















          





 

    

   



           

        



   






  

          

  







           

       



          



 





 

             

     





 



 

         

         

   





          





 

     





 

   





         

         






  





 





























  

 







  















 

















 

 





























































































 










  

 






        



  

        

       

 



          

            



 







  













         

            



         

          









 






  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






  







         

          







   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
 
 






  

 
 
 










 

          

     

           











 








 

 

          

       



 








 

          

        

          

            

  

 








  

 

           

          

          



 



        

   



         

           

      



          

         









   



   



      

   

















 

        



          










  

 

 




 



        

         

       



         



 


  







           



 





 

 












  

  

  

  

     



 

  










  

 

         



 




  






 


  

 



  

 














  

 

 

      





       


       


       



       



          



     







           





















        



 



      








  





  



      





     



          

      



         

      







       

         



       







      

        





        











         

      












  

   

   



        









       



       





          



 

        



          

         

           



        





         

           





         









     

            








  

         

           

         











  














  

 

 







































       







 



      







        




















  








































       












       









        













       
 








  









































       







        











       











       








       







  









































        








       







        











       

 













  







































       





        










   
     
















  

 
































        


 


       


       









       



       




       













  

































 

       




       



       





       




       






       














  






























 

       






       










       

 



       




 


     



       










  






























       


       






       
 






       




       





 

       

       



       








  



































      





       


 


       





       




       




       







      




 



     

 






  








































      






       






 





      



       





 


       


       






  































 





       




       



       


 



       



 







       









  

































       







       





 




       




       



 

 

        












  
































       

 
 




       




 


     






 



     





       





        



       









  




































        





        




       




       





 




      





 



      










  




































       








   
   






 

    







Stadt Schwedt/Oder – OT Blumenhagen                                                                                                             Auswertung der Stellungnahmen 
Bebauungsplan „Am Schlafsteig“                                                                                                                                                       zum Entwurf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                               
 
 
 

                                                                        Bebauungsplan „Am Schlafsteig“ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                       
 
 
                                                                                                            Auswertung 
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Auswertung der vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit, der Behörden und 
Stellen die Träger öffentlicher Belange sind zum Entwurf des Bebauungsplanes „Am 
Schlafsteig“ im Ortsteil Blumenhagen 
 
Vorbemerkung zum Auswertungsvorgang 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder hat in ihrer Sitzung am 20. Mai 
2010 die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes „Am Schlafsteig“ beschlossen. 
 
Statistik  
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes „Am Schlafsteig“ mit Begründung und dem 
Umweltbericht sowie den wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen lag in der Zeit vom 7. Juni 2010 bis 9. Juli 2010 und vom 12. Juli 2010 bis 
16. August 2010 in der Stadtverwaltung Schwedt/Oder und im Ortsteilbüro in Blumenhagen 
zu den Sprechzeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden keine Anregungen, Hinweise von der 
Öffentlichkeit vorgebracht. 
Parallel zur öffentlichen Auslegung wurden 17 Behörden und Stellen die Träger öffentlicher 
Belange sind beteiligt. 
Im Ergebnis dieser Beteiligung gingen 12 schriftliche Rückäußerungen ein. 
Damit gehen 12 Stellungnahmen in die Auswertung ein. 
 
Systematik 
 
In tabellarischer Form sind die eingegangenen Rückäußerungen zum Entwurf des 
Bebauungsplanes aufgeführt. 
Im Zuge der Prüfung der vorgebrachten Anregungen sind Auswertungsvorschläge erstellt 
worden. 
Die nachfolgende Auswertung berücksichtigt alle eingegangenen Stellungnahmen. 
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Liste der beteiligten Behörden und Stellen die Träger öffentlicher Belange sind und der 
sich beteiligten Öffentlichkeit 
 
Lfd.   Behörden, Stellen die Träger öffentlicher    Rückäußerung   Kurzinhalt der Rückäußerung: 
Nr.    Belange sind und die sich beteiligte              vom: 
         Öffentlichkeit 

 
1.      Ministerium f. Infrastruktur u.                      7.07.2010             Grundzüge der Raumordnung 
         Landwirtschaft                                                                            sind angemessen berücksichtigt 
         Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
         der Länder Berlin u. Brandenburg 
         Referat GL 6 
         Müllroser Chaussee 50 
         15236 Frankfurt (Oder) 

 
2.      Regionale Planungsgemeinschaft                 28.06.2010           keine Bedenken 
         Uckermark - Barnim 
         Regionale Planungsstelle 
         Paul – Wunderlich – Haus, Haus D 
         Am Markt 1 
         16225 Eberswalde 

 
3.      Landkreis Uckermark                                    8.07.2010             Hinweise zu Wendeanlagen 
         Bauordnungsamt / Bauplanung                                                   und zur Abfallsatzung 
         Karl – Marx – Str. 1                                      26.08.2010            Ersatzmaßnahme E2 wird nicht                   
         17291 Prenzlau                                                                            zugestimmt. Hinweise zum  
                                                                                                             Zitieren von Gesetzen.                                                                                                    

 
4.      Amt Oder – Welse                                         14.06.2010          keine Einwände 
         Amtsdirektor 
         Gutshof 1 
         16278 Pinnow 

 
5.      Stadtverwaltung Angermünde                      keine 
         Bürgermeister 
         Markt 26 
         16278 Angermünde 

 
6.      Brandenburg – Vorpommersches                 10.06.2010           keine Einwände 
         Amt Gartz 
         Amtsdirektor 
         Kleine Klosterstraße 153 
         16307 Gartz (Oder) 

 
7.      Landesamt f. Verbraucherschutz,                  keine 
         Landwirtschaft und Flurneuordnung 
         Grabowstraße 33 
         17291 Prenzlau 

 
8.      Landkreis Uckermark                                    keine 



         Kataster – und Vermessungsamt 
         Dammweg 11, 16303 Schwedt/Oder 
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9.     Landesumweltamt Brandenburg              29.07.2010        Hinweise zu naturschutzrecht – 
        Regionalstelle Ost                                                              lichen Belangen 
        Müllroser Chaussee 50 
        15296 Frankfurt (Oder) 

 
10.   Naturschutzbund Deutschland                 keine 
        Regionalverband Schwedt e. V. 
        Geschäftsstelle Flinkenberg 26-30 
        16303 Schwedt/Oder 

 
11.   Zentraldienst der Polizei                          11.06.2010        - Planbereich liegt im kampf- 
        Kampfmittelbeseitigungsdienst                                            mittelbelasteten Gebiet 
        Verwaltungszentrum B                                                       - vor Erdarbeiten ist eine  
        Hauptallee 116/8                                                                  Munitionsfreiheitsbeschei- 
       15838 Zossen OT Wünsdorf                                                 nigung erforderlich 

 
12.   Zweckverband Ostuckermärkische         18.06.2010         die Erschließung kann über 
        Wasserversorgung und                                                       die bestehenden Netze des  
        Abwasserbehandlung                                                          ZOWA abgesichert werden 
        Wasserplatz 1 
        16303 Schwedt/Oder 

 
13.   E.ON edis AG                                          15.06.2010        keine Bedenken 
        Regionalbereich Uckermark- 
        Oderland 
        Standort Angermünde 
        Am Markt 2 
        16278 Angermünde 

 
14.   Deutsche Telekom AG                            2.07.2010           keine Einwände 
        Niederlassung 2 Potsdam                                                    bitte um weitere Aufnahme  
        Postfach 229                                                                       einer Festsetzung 
        14526 Stahnsdorf 

 
15.   Stadtwerke Schwedt GmbH                    18.06.2010         keine Einwände         
        Heinersdorfer Damm 55- 57 
        16303 Schwedt/Oder 

 
16.   Wasser – und Bodenverband                   keine 
        „Welse“ 
         Schwedter Straße 31 
        16306 Passow/Wendemark 

 
17.   Landesbetrieb Straßenwesen                   25.06.2010         keine Einwände 
        Tramper Chaussee 3, Haus 8 
        15236 Eberswalde 
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Abwägungsvorgang            
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gaben keine Stellungnahme ab. 
 
Lfd. Nr.  5    Stadtverwaltung Angermünde 
                     Bürgermeister 
                     Markt 26 
                     16278 Angermünde              
 
Lfd. Nr.  7    Landesamt f. Verbraucherschutz,  
                     Landwirtschaft und Flurneuordnung 
                     Grabowstraße 33 
                     17291 Prenzlau 
 
Lfd. Nr.  8    Landkreis Uckermark 
                     Kataster – und Vermessungsamt 
                     Dammweg 11 
                     16303 Schwedt/Oder 
 
Lfd. Nr.  10   Naturschutzbund Deutschland 
                      Regionalverband Schwedt e. V. 
                      Geschäftsstelle Flinkenberg 26 – 30 
                      16303 Schwedt/Oder 
 
Lfd. Nr.  16   Wasser – und Bodenverband „Welse“ 
                      Schwedter Straße 31 
                      16306 Passow / Wendemark 
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Auswertung der Anregung  
 
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder 
Berlin und Brandenburg 
Referat GL 6 
Müllroser Chaussee 50 
15236 Frankfurt (Oder)                                                                                                 Lfd. Nr. 1                                                  
 
Kurzinhalt der Stellungnahme vom 7.07.2010 zum Entwurf des Bebauungsplanes mit 
Umweltbericht: 
 
Die angezeigte Planung ist an die Ziele der Raumordnung angepasst. Die für diese Planung 
relevanten Grundsätze der Raumordnung sind angemessen berücksichtigt worden. 
 
Auswertung der Stellungnahme: 
 
Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Auswertung der Anregung 
 
Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark – Barnim 
Regionale Planungsstelle 
Am Markt 1, Haus D 
16225 Eberswalde                                                                                                         Lfd. Nr. 2 
 
Kurzinhalt der Stellungnahme vom 28.06.2010 zum Entwurf des Bebauungsplanes mit 
Umweltbericht: 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes grenzt unmittelbar an vorhandene 
Wohnbebauungen. Die vorgesehene Bebauung nimmt die benachbarte offene Bauweise auf 
und fügt sich somit passend in die dörfliche Struktur ein. 
Zur Zeit wird der Entwurf zur Fortschreibung des sachlichen Teilregionalplans 
„Windnutzung, Rohstoffsicherung und Rohstoffgewinnung“ auf der Grundlage der 
Beschlüsse der 21. Regionalversammlung vom 10.12.2009 überarbeitet. Die eingegangenen 
Bedenken, Anregungen und Hinweise gehen jedoch in die Änderung des Entwurfes ein. Der 
geänderte Entwurf wird zu gegebener Zeit einem neuen Beteiligungsverfahren unterzogen. 
 
Auswertung der Stellungnahme: 
 
Es bestehen keine Einwände zum Bebauungsplanentwurf „Am Schlafsteig“.  
Die Information über die Überarbeitung des sachlichen Teilregionalplans „Windnutzung, 
Rohstoffsicherung und Rohstoffgewinnung“ wird zur Kenntnis genommen. Diese Planung hat 
keine Auswirkungen auf die Planinhalte.  
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Auswertung der Anregung 
 
Landkreis Uckermark 
Bauordnungsamt / Bauplanung 
Karl – Marx – Straße 1 
17291 Prenzlau                                                                                                              Lfd. Nr. 3 
 
Kurzinhalt der Stellungnahme vom 8.07.2010 zum Entwurf des Bebauungsplanes mit 
Umweltbericht: 
 
Bauplanung 
 
1.  Die Bemessung der Wendeanlage genügt für Lastkraftwagen bis 10,00 m Länge              
(3-achsiges Müllfahrzeug, Lkw 22,0 t) wenn umlaufend eine 1,00 m breite Freihaltezone 
angelegt wird. 
Die Freihaltezone dient der Aufnahme von Fahrzeugüberhängen während des 
Wendevorganges und ist daher von jeglicher Bebauung sowie von Aufwuchs (Bäume, 
Sträucher) frei zuhalten. 
 
2.  Der vorgesehene Trassenkorridor für die 380 – KV- Einschleifung an das Umspannwerk 
Vierraden knüpft nordwestlich des Betriebsgeländes der PCK Raffinerie GmbH Schwedt an 
die 380-KV-Freileitung Bertikow-Neuenhagen an (s. Anlage). Das i.R. stehende Plangebiet 
des Bebauungsplanes in ca. 2000 m Entfernung wird nicht unmittelbar berührt. Jedoch sollte 
der Hinweis auf das neue Freileitungsbauvorhaben in den Planunterlagen seinen Niederschlag 
finden, zumal es durch die Sicht auf die Donaumasten mit einer Standardmasthöhe von 50 m 
zu einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes kommen könnte. 
 
Öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 
 
Gemäß Abfallsatzung (AbfS) des Landkreises Uckermark muss ein ordnungsgemäßer 
Anschluss an die öffentliche Abfallentsorgung erfolgen. Insbesondere die Zufahrt für die 
Entsorgungsfahrzeuge muss Satzungsgemäß gesichert sein. Konkrete Abstimmungen sind mit 
der Uckermärkischen Dienstleistungsgesellschaft mbH, Franz-Wienholz-Straße 25a in 17291 
Prenzlau vorzunehmen (Ansprechpartner Herr Stimm: 03984/835105). 
 
Kurzinhalt der Stellungnahme vom 26.08.2010 zum Entwurf des Bebauungsplanes mit 
Umweltbericht: 
 
Untere Bodenschutzbehörde – UBB 
 
Der Ersatzmaßnahme E2 wird nicht zugestimmt, da dies keine Kompensation der 
Bodenversiegelung darstellt. Gemäß § 1 Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG) ist es 
Zweck dieses Gesetzes, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und 
Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge 
gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden  
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sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der 
Natur – und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
Der Vorhabenträger hat keine Entsiegelungsflächen angeboten. Der Flächenverlust ist 
vollständig auszugleichen. 
 
Untere Naturschutzbehörde – UNB: 
 
Im Punkt 11.2 (S. 53) des Umweltberichtes ist die Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 
nicht in der geltenden Fassung zitiert worden. Die BArtSchV wurde zuletzt durch das Gesetz 
vom 29. Juli 2009 (BGBI. IS. 2542) geändert. 
Des Weiteren wird im Punkt 11.2 das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) nicht korrekt 
zitiert. Das BNatSchG wurde durch das Gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. IS. 2542) 
umfassend novelliert. Es ist am 01. 03. 2010 nicht geändert worden, sondern in Kraft getreten. 
 
Mit dem Inkrafttreten des novellierten Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) am               
01. 03.2010 sind große Teile des bisher im Brandenburgischen Naturschutzgesetz 
(BbgNatSchG) geregelten materiellen Naturschutzrechtes außer Kraft getreten. Des Weiteren 
kam es zwischen den Paragrafen des BNatSchG zu inhaltlichen Verschiebungen. Im 
Umweltbericht ist diese neue Rechtslage teilweise nicht berücksichtigt worden. 
z. B.: 
Bezüglich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird in den Punkten 1.2 (S. 1), (S. 36) 
und 7. (S. 38) auf die §§ 19 bzw. 21 BNatSchG verwiesen. Als neue Rechtsgrundlage ist der  
§ 18 BNatSchG zu verwenden. 
 
Bezüglich der Definition von FFH – Gebieten und Europäischen Vogelschutzgebieten wird in 
den Punkten 1.3.2 (S. 3) und 5.1 (S. 31) auf § 10 Abs. 1 Nr. 5 und 6 BNatSchG verwiesen. 
Als neue Rechtsgrundlage ist der § 7 Abs. 1 Nr.6 und 7 BNatSchG zu verwenden. 
 
Bezüglich des Fällverbotes von Bäumen in der Brut – und Aufzucht sowie die Beantragung 
einer Ausnahmegenehmigung wird in den Punkten 1.7.1 (S. 9) und 7.1.4 (S. 40) auf die §§ 34 
Nr.1 und 72 BbgNatSchG verwiesen. Als neue Rechtsgrundlagen sind die §§ 39 Abs. 5 und 
67 Abs. 1 BNatSchG zu verwenden. 
Die Angaben im Umweltbericht sind entsprechend zu aktualisieren. 
 
Der Punkt 4.1.5 (S. 28) des Umweltberichtes enthält die Angabe: „Im Anschluss an die 
Baumaßnahme ist vorgesehen, die östliche und südliche Grundstücksgrenze über eine Länge 
von ca. 145m und eine Breite von 5m zu bepflanzen (725 qm), sodass sich der Ortsrand 
zukünftig besser in die Landschaft einfügt.“ Demgegenüber hat die auf der Planzeichnung 
entlang der östlichen und südlichen Grundstücksgrenze dargestellte „Dichte Bepflanzung“ nur 
eine Länge von ca.81 m und nur eine Breite von 3m. Die Größe der Pflanzfläche wird im 
Punkt 5.1.1 (S. 16) der Begründung und im Punkt 6.1 (S. 36) des Umweltberichtes mit  
245 qm angegeben.  
 
Untere Bodenschutzbehörde – UBB                                                                                            
Es wird empfohlen, den Flächenverlust (Voll – und Teilversiegelung) vollständig                         
auszugleichen, indem das alte Straßenstück der L272 zwischen der B2 neu und  
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B2 alt teilweise zurückgebaut wird und die Bodenfunktionen wiederhergestellt werden. Somit                                                                                                                     
besteht auch noch der räumliche Zusammenhang und der Ausgleich findet in derselben 
Gemeinde statt. 
 
Auswertung der Stellungnahmen:  
 
Bauplanung 
 
Die zukünftige Parzellierung des Plangebietes und die damit verbundene innere Erschließung 
der Baugrundstücke ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. Die gegebenen Hinweise zur 
Dimensionierung einer möglichen Wendeanlage betreffen die Ausführungsplanung und 
werden dort berücksichtigt 

 
Der Hinweis über einen vorgesehenen Trassenkorridor für die 380 – KV – Einschleifung an 
das Umspannwerk Vierraden wird ohne Auswirkungen auf die Planinhalte des 
Bebauungsplanes zur Kenntnis genommen. Dem Grundstückseigentümer wird der Hinweis 
zur Kenntnis gebracht. 
 
Öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 
 
Diese Stellungnahme wird ohne Auswirkungen auf die Planinhalte des Bebauungsplanes zur 
Kenntnis genommen. Die gegebenen Hinweise zur Abfallentsorgung beziehen sich auf die 
Ausführungsplanung und Nutzung des Grundstückes. 
 
Untere Bodenschutzbehörde – UBB 
 
Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Weder im Plangebiet noch in 
Blumenhagen stehen Entsiegelungsflächen zur Verfügung. Die Empfehlung, das alte 
Straßenstück der L 272 zwischen der B2 neu und B2 alt teilweise zurückzubauen kann nicht 
gefolgt werden, da dieses Straßenstück ein öffentlich gewidmeter Radweg darstellt und als 
solcher genutzt wird. Der Flächenverlust durch die zukünftige Bebauung kann nur über eine 
Aufwertung des Plangebietes in Form von Anpflanzungen kompensiert werden. 
 
Untere Naturschutzbehörde – UNB 
 
Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die gegebenen 
Hinweise zum Zitieren von Gesetzen und die Anwendung von Rechtsgrundlagen werden im 
Umweltbericht eingearbeitet. 
 
Die Angaben in dem Punkt 4.1.5 (S. 28) des Umweltberichtes werden korrigiert: 
Von „ca. 145m“  auf  „ca.80m“, „eine Breite von 5m“  auf   „eine Breite von 3m“ und  
„(725qm)“  auf  „(240qm)“. 
 
Die Größe der Pflanzfläche wird im Punkt 5.1.1 (S. 16) der Begründung und im Punkt 6.1 (S. 
36) des Umweltberichtes korrigiert und mit 240 qm angegeben. 
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Auswertung der Anregung 
 
Amt Oder – Welse 
Gutshof 1 
16278 Pinnow                                                                                                               Lfd. Nr. 4 

 
Kurzinhalt der Stellungnahme vom 14.06.2010 zum Entwurf des Bebauungsplanes mit  
Umweltbericht: 
 
Es bestehen keine Einwände. 
 
Auswertung der Stellungnahme: 
 
Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Auswertung der Anregung 
 
Brandenburg – Vorpommersches Amt Gartz 
Amtsdirektor 
Kleine Klosterstraße 153 
16307 Gartz (Oder)                                                                                                       Lfd. Nr. 6 

 
Kurzinhalt der Stellungnahme vom 10.06.2010 zum Entwurf des Bebauungsplanes mit 
Umweltbericht: 
 
Es bestehen keine Einwände zum Planentwurf einschließlich der Begründung und dem 
Umweltbericht. 
 
Auswertung der Stellungnahme: 
 
Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Auswertung der Anregung 
 
Landesumweltamt Brandenburg 
Regionalstelle Ost 
Müllroser Chaussee 50 
15296 Frankfurt (Oder)                                                                                                 Lfd. Nr. 9 

 
Kurzinhalt der Stellungnahme vom 29.07.2010 zum Entwurf des Bebauungsplanes mit 
Umweltbericht: 
 
Immissionsschutz 
 
Gegenstand der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Zulässigkeit von in WA-Gebieten vorgesehenen Nutzung. 
Der Planung stehen keine immissionsschutzrechtlichen Belange entgegen. 
Nach § 50 BImSchG sind im Rahmen der städtebaulichen Planung Flächen oder Gebiete 
unterschiedlicher Nutzung so einander zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
weitgehend vermieden werden. Bezogen auf den konkreten Standort sowie die beabsichtigte 
Nutzung sind in vorliegender Planung immissionsschutzrechtliche Belange nicht erheblich 
berührt. 
 
Wasserwirtschaft 
 
Mit der Auswertung unserer Stellungnahme vom 19.01.2010 zum Vorentwurf des 
Bebauungsplanes (Lfd. Nr. 9) sind unsere Standortinteressen im Nahbereich des Baufeldes 
„Am Schlafsteig“ hinreichend bekannt und sind weiterhin gültig. 
 
Naturschutz 
 
Ergänzend zum Schreiben vom 05.01.2010 wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Artenschutz 
Im Rahmen des besonderen Artenschutzes ist die Einhaltung der Verbotstatbestände des         
§ 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) für Tier- und Pflanzenarten nach  
Anhang IV der FFH- Richtlinie bzw. für alle europäischen Vogelarten zu betrachten. Es fand 
eine floristische und faunistische Erfassung dieser Arten im Planungsgebiet statt. Dies ist für 
die möglicherweise notwendige Erteilung artenschutzrechtlicher Genehmigungen 
erforderlich. 
 
Auf der Grundlage von Landschaftsplänen sind in einem „Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag“ für das Planungsgebiet Aussagen zum besonderen Artenschutz nach § 44 
BNatSchG  zu erarbeiten, mögliche Konfliktpunkte sind- soweit erkennbar- zu analysieren. 
 
Unsere verbindliche Stellungnahme bezieht sich auf den besonderen Artenschutz gemäß § 44 
BNatSchG, hierzu sind noch keine belastbaren Ausführungen in den Unterlagen enthalten, so 
dass keine Aussage der Fachbehörde für Naturschutz möglich ist. 
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Hinweise:  
Die im Plangebiet vorhandenen Strukturen (ruderale Staudenflure mit Rasen und 
Gehölzbestände) können Lebensraum für i. S. d. § 7 Abs. 2 Nr. 10-14 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) besonders geschützter Tier – und Pflanzenarten sein. 
Dazu gehören u. a. alle europäischen Vogelarten, die potentiell vorkommenden wurden in der 
umfangreichen Anlage zum Umweltbericht erarbeitet. 
Gemäß § 44 (1) Nr. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist es verboten, 
Fortpflanzungs – und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 
Sollte eine Beseitigung geschützter Lebensstätten zur Realisierung der Planung unabdingbar 
sein, sind diese zu erfassen, da sich daraus Restriktionen für Baumaßnahmen ergeben können 
oder Ausnahmen bzw. Befreiungen von den Verboten des besonderen Artenschutzes (§ 45 (7) 
bzw. § 67 BNatSchG erforderlich werden. Dies gilt auch, falls es während der Umsetzung der 
Planung zu einer Störung streng geschützter Tiere oder europäischer Vogelarten i. S. d.  
§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG kommt. Für die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplanes ist daher in 
einem solchen Fall entscheidend, ob die Verwirklichung der vorgesehenen Festsetzungen 
trotz entgegenstehender Verbote des § 44 BNatSchG durch die Erteilung einer Ausnahme 
oder Befreiung gem. § 45 bzw. 67 BNatSchG ermöglicht werden kann (siehe hierzu auch 
BVerwG, Urteil vom 25.08.1997, 4NB 12.97 NuR 1998, 135). 
Der Bebauungsplan ist nur rechtmäßig, wenn seine Vollzugsfähig gewährleistet ist. Der 
Träger der Bauleitplanung muss ggf. vorausschauend prüfen, ob im Hinblick auf den 
besonderen Artenschutz eine Befreiungslage vorliegt. Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit 
des Planes ist nicht die Befreiung selbst, sondern das Vorliegen einer Befreiungslage. Auf 
Antrag des Vorhabenträgers kann die Naturschutzbehörde bereits auf der 
Bebauungsplanebene über die Inaussichtstellung einer artenschutzrechtlichen Befreiung oder 
über die Ausnahme/Befreiung selbst entscheiden. 
 
 
Auswertung der Stellungnahmen: 
 
Immissionsschutz 
 
Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Der Planung stehen keine immissionsschutzrechtlichen Belange entgegen. 
 
Wasserwirtschaft 
 
Diese Stellungnahme wird ohne Auswirkungen auf die Planinhalte zur Kenntnis genommen. 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine Messstellen. 
 
Naturschutz 
 
Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Umweltbericht wurde 
herausgearbeitet, dass es weder zur Tötung von Tieren noch zur Schädigung und Störung der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wanderungszeiten der 
entsprechenden Tierarten kommt und daher insgesamt eine signifikante Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population der jeweiligen Art sicher ausgeschlossen werden 
kann. Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG  werden mit Realisierung des 
Bebauungsplanes nicht erfüllt.  
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Auswertung der Anregung 
 
Zentraldienst der Polizei 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 
Verwaltungszentrum B 
Hauptallee 116/8 
15838 Zossen OT Wünsdorf                                                                                       Lfd. Nr. 11 

 
Kurzinhalt der Stellungnahme vom 11.06.2010 zum Entwurf des Bebauungsplanes mit  
Umweltbericht: 
 
Zur Beplanung des o. g. Gebietes bestehen keine grundsätzlichen Einwände. 
 
Eine erste Bewertung hat ergeben, dass sich das Plangebiet in einem kampfmittelbelasteten 
Gebiet befindet. Damit ist für die Ausführung von Erdarbeiten eine Munitionsfreiheitsbe – 
scheinigung erforderlich. 
 
Die Bauträger / Bauausführenden können dazu Anträge zur Überprüfung einer konkreten 
Munitionsbelastung beim Kampfmittelbeseitigungsdienst stellen. Diese Anträge sind 
rechtzeitig vor Beginn der Maßnahmen einzureichen. 
 
Auswertung der Stellungnahme 
 
Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Im Erläuterungsbericht zum Bebauungsplanentwurf wurden schon entsprechende Hinweise 
zur Munitionsfreiheit und dem Umgang mit gefundenen Kampfmitteln aufgenommen. 
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Auswertung der Anregung 
 
Zweckverband  
Ostuckermärkische Wasserversorgung 
und Abwasserbehandlung 
Wasserplatz 1 
16303 Schwedt/Oder                                                                                                   Lfd. Nr. 12 

 
Kurzinhalt der Stellungnahme vom 18.06.2010 zum Entwurf des Bebauungsplanes mit 
Umweltbericht: 
 
Die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung der im Bebauungsplan abgegrenzten 
Wohngrundstücke ist nach Abschluss der erforderlichen Erschließungsleistungen von der 
Straße „Zu den Müllerbergen /L 272)“ bis hin zur Grenze des Geltungsbereiches und der 
Erschließung innerhalb des Bebauungsgebietes über die bestehenden Netze des ZOWA 
gesichert. 
 
Nach der Bestätigung des Bebauungsplanes ist durch den Bauträger die notwendige Trink- 
und Abwassererschließung bis zum 15.10.2010 für das Folgejahr beim ZOWA, unter Angabe 
des Investitionsbedarfs und Investitionszeitraumes, zu beantragen.  
 
Erst nach der Aufnahme der notwendigen Mittel im Investitionsplan, in den durch die 
Verbandsversammlung zu beschließenden Wirtschaftsplan 2011 des ZOWA, ist die 
Erschließung des Bebauungsgebietes gesichert. 
 
Nach der Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2011 kann die Planung und die Vergabe der 
Bauleistung direkt durch den ZOWA erfolgen. 
 
Mit dem Abschluss der Erschließung sind entsprechende Beiträge und Kosten gemäß den 
Satzungen des ZOWA durch den Grundstückseigentümer zu tragen. 
 
Auswertung der Stellungnahme 
 
Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung ist nach Abschluss der 
Erschließungsleistungen für das Plangebiet über die bestehenden Netze des ZOWA gesichert. 
 
Die Hinweise zur Erschließung des Plangebietes werden ohne Auswirkungen auf die 
Planinhalte zur Kenntnis genommen. Die gegebenen Hinweise beziehen sich auf künftige 
bauliche Einzelmaßnahmen. Sie haben keine planungsrelevante Bedeutung. 
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Auswertung der Anregung: 
 
E.ON edis AG 
Regionalbereich – Uckermark – Oderland 
Am Markt 2 
16278 Angermünde                                                                                                     Lfd. Nr. 13 

 
Kurzinhalt der Stellungnahme vom 15.06.2010 zum Vorentwurf des Bebauungsplanes mit 
Umweltbericht: 
 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 03.05.2010 und teilen Ihnen mit, dass gegen den o.g. 
Planentwurf keine Bedenken bestehen. 
Unsere Bedenken und Anregungen sind unter der lfd. Nr. 13 in den Plan aufgenommen und 
werden berücksichtigt. 
Für den Anschluss an unser Versorgungsnetz ist eine Erweiterung der 
Stromverteilungsanlagen erforderlich. Wir bitten um eine Zuweisung einer geeigneten 
Kabeltrasse in der inneren Erschließungsstraße. Voraussetzung zur Erschließung ist die 
Antragstellung zum Anschluss an das Niederspannungsnetz durch den Erschließungsträger 
oder den Kunden selbst. 
 
Auswertung der Stellungnahme 
 
Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es bestehen keine Bedenken. 
Die Hinweise für den Anschluss an das Versorgungsnetz beziehen sich auf künftige bauliche 
Einzelmaßnahmen. Sie haben keine planungsrelevante Bedeutung. 
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Auswertung der Anregung 
 
Deutsche Telekom AG 
Niederlassung 2 Potsdam 
Postfach 229 
14526 Stahnsdorf                                                                                                       Lfd. Nr.: 14 

 
Kurzinhalt der Stellungnahme vom 2.07.2010 zum Entwurf des Bebauungsplanes mit 
Umweltbericht: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH, 
wie aus beigefügtem Plan ersichtlich ist. 
Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: Zur 
Versorgung der Wohnbebauung mit Telekommunikationsanlagen sind in den vorgesehenen 
(nicht öffentlichen) Verkehrsflächen, die ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht beinhalten, 
geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,5m für 
die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH 
vorzusehen. 
Zur Sicherung der Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH bitten wir 
daher, die mit einem Leitungsrecht zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn als 
zu belastende Fläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB festzusetzen. Des Weiteren bitten wir 
die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom 
Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im Grundbuch zu veranlassen. 
Die Versorgung erfolgt aus Richtung der Straße „Zu den Müllerbergen“. Zur Prüfung 
vorhandener Kapazitäten ist es durch Sie erforderlich, die genaue Anzahl der geplanten 
Wohneinheiten zu benennen. 
Zur Zeit sind durch die Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH keine Maßnahmen im 
Bebauungsgebiet geplant. 
Sollte eine Versorgung durch die Telekom Deutschland GmbH erfolgen, bitten wir folgendes 
zu berücksichtigen: Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die 
Koordinierung der Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn 
und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom 
Netzproduktion GmbH so früh wie möglich schriftlich angezeigt werden. 
Dem Vorhabenträger ist aufzuerlegen, dass dieser für das Vorhaben einen Bauablaufzeitplan 
aufzustellen und unter Berücksichtigung der Belange der Telekom Deutschland GmbH 
abzustimmen hat, damit Bauvorbereitung, Materialbestellung, Verlegungsarbeiten, 
Ausschreibung von Tiefbauleistungen usw. rechtzeitig eingeleitet werden können. Für die 
Baumaßnahme benötigen wir eine Vorlaufzeit von 3 Monaten. 
 
Auswertung der Stellungnahme 
 
Diese Stellungnahme wird ohne Auswirkungen auf die Planinhalte zur Kenntnis genommen. 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindlichen Telekommunikationslinien liegen 
in der Straße Zu den Müllerbergen, die von der geplanten Bebauung nicht berührt wird. 
Der bitte um Aufnahme einer Festsetzung zur Sicherung eines Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechtes in den nicht öffentlichen Verkehrsflächen des Bebauungsplangebietes zu 
Gunsten der Telekom Deutschland GmbH wird nicht entsprochen. 
Die Parzellierung des Plangebietes und die damit verbundene Erschließung ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanes. 
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Die Hinweise zur Vorgehensweise bei Beauftragung der Telekom Deutschland GmbH zur 
Versorgung des Plangebietes werden ohne Auswirkungen auf die Planinhalte zur Kenntnis 
genommen. Die gegebenen Hinweise beziehen sich auf künftige bauliche Einzelmaßnahmen. 
Sie haben keine planungsrelevante Bedeutung. 
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Auswertung der Anregung: 
 
Stadtwerke Schwedt GmbH 
Heinersdorfer Damm 55 – 57 
16303 Schwedt/Oder                                                                                                   Lfd. Nr. 15                                                                                                   

 
Kurzinhalt der Stellungnahme vom 18.06.2010 zum Entwurf des Bebauungsplanes mit 
Umweltbericht: 
 
Zum Vorhaben haben wir keine Einwände. 
Sie erhalten einen Plan mit unseren Versorgungsmedien. 
 
Auswertung der Stellungnahme: 
 
Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Versorgungsmedien verlaufen in der Straße Zu den Müllerbergen. Sie werden von der 
geplanten Bebauung nicht berührt. 
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Auswertung der Anregung 
 
Landesbetrieb Straßenwesen 
Niederlassung Ost 
Nebensitz Eberswalde 
Tramper Chaussee 3, Haus 8 
16225 Eberswalde                                                                                                       Lfd. Nr. 17 

 
Kurzinhalt der Stellungnahme vom 25.06.2010 zum Bebauungsplanentwurf mit 
Umweltbericht: 
 
Das Vorhabengebiet befindet sich innerhalb der Ortslage Blumenhagen. Die verkehrliche 
Erschließung erfolgt über die kommunale Straße „Zu den Müllerbergen“. Im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes bestehen zur Zeit keine flächenrelevanten Planungen des 
Landesbetriebes Straßenwesen, Niederlassung Ost. 
Dem Bebauungsplan „Am Schlafsteig“, Stand März 2010 wird zugestimmt. 
 
Auswertung der Stellungnahme: 
 
Diese Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 


